
 Freitag, 10. Dezember 2021 Nr. 49

Einladung zur öff entlichen 
Gemeinderatssitzung
am Mittwoch, den 15. Dezember 2021 um 
18.00 Uhr in der Limburghalle Sasbach 
 
Aufgrund der Corona-Krise sind für diese 
Sitzung verschiedene Infektionsschutz-
maßnahmen notwendig und eine Mund-
Nasen-Bedeckung ist zu tragen. Ich weise 
Sie zudem auf die geltenden Abstands- 
und Hygieneregeln hin. 
Neu ist, dass für alle Teilnehmenden (Be-
sucher/Gemeinderatsmitglieder) 3G gilt. 
Entsprechende Nachweise sind mitzufüh-
ren. 
 
öff entlich  
1. Anerkennung der Niederschriften
2. Bekanntgaben von Beschlüssen aus 

nichtöff entlicher Sitzung
3. Bauanträge

a)  Umbau bzw. Neubau von Dach-
gauben auf dem bestehenden 
Wohnhaus, Grundstücke Flst.Nr. 
5995 und 5994, Roßmattenhöfe 3 
in Sasbach-Jechtingen 

b)  Neubau eines Zweifamilienhauses 
auf dem Grundstück Flst.Nr. 6996, 
Keltenstraße 15a in Sasbach 

c)  Neubau von 3 Ferienwohnun-
gen als Anbau an das bestehende 
Wohnhaus auf den Grundstü-
cken Flst.Nr. 1220, 1222 und 1225, 
Schlößle 1 in Sasbach 

d)  Abbruch eines alten Wohnhauses 
auf dem Grundstück Flst.Nr. 127, 
Rheinstraße 6 in Jechtingen 

Dienstag, 14.12.2021
Abfuhr Papiertonne 

Mittwoch, 15.12.2021
Abfuhr Gelber Sack

e)  Barrierefreier Umbau und Erweite-
rung Rathaus Sasbach, Grundstü-
cke Flst.Nr. 78 und 79, Hauptstraße 
15 in Sasbach 

f )  Neubau eines Wohnhauses mit Ga-
rage auf dem Grundstück Flst.Nr. 
7219, Smaragdweg 8 in Sasbach 

g)  Neubau eines Mehrfamilienwohn-
hauses mit 3 Wohneinheiten und 
Doppelgarage auf den Grundstü-
cken Flst.Nr. 6628 und 6627, Im Fi-
scherdorf 6 und 8 in Sasbach

4. Kleingartenanlage Jechtingen -Ände-
rung Flächennutzungsplan

5. Beschaff ung von mobilen Luftfi lterge-
räten für die Kindertageseinrichtun-
gen und die Grundschule

6. Aufstellung des Bebauungsplanes „Bi-
schoffi  nger Weg“ in Endingen-Kiech-
linsbergen;

 Off enlage des Bebauungsplanes in der 
Zeit vom 08.11.2021 bis 13.12.2021

7. Bestellung von Frau König zur stellver-
tretenden Ratschreiberin

8. Standortsuche für einen neuen Mobil-
funkmasten im Bereich der Sponeck 
zur besseren Mobilfunkabdeckung für 
Jechtingen

9. Berichte und Bekanntgabe der Verwal-
tung

10. Anfragen und Anregungen aus dem 
Gemeinderat

11. Einwohnerfragestunde
 

Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Scheiding 
Bürgermeister 
 

Neue Austräger 
für das Amtsblatt 

in Sasbach gesucht
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
wird für die Verteilung des Amtsblat-
tes im Ortsteil Sasbach ein/e neue/r 
Austräger/-in gesucht. 
Mindestalter: 14 Jahre 
Das Amtsblatt muss jeweils am Freitag 
zuverlässig verteilt werden. 
Interessenten melden sich bitte bei 
Frau Chrobok unter Tel. 07642/9101-28 
oder chrobok@sasbach.eu. 

Rathaus geschlossen 
Das Rathaus ist von Donnerstag, 
23.12.2021, 12 Uhr bis einschließ-
lich 07.01.2022 geschlossen. 

Wir bitten um 
Kenntnisnahme.

Redaktionsschluss für die Weihnachts- 
und Neujahrsausgaben 2021/2022
Redaktionsschluss  Erscheinungstag 
KW 51 Montag, 20.12.2021 Donnerstag, 23.12.2021 
KW 52 kein Gemeindeblatt 
KW 01 kein Gemeindeblatt 
KW 02 Dienstag, 11.01.2022 Freitag, 14.01.2022 
Wir bitten um Beachtung der Termine, zu spät gelieferte Artikel und Texte können nicht 
mehr abgedruckt werden. 

Wir bitten um 
Kenntnisnahme.
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Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30

Sekretariat/Gemeindeblatt
Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
Frau König 91 02-19
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Hess 91 01-25 

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Öffnungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr

Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Ludwig Thoma
Tel. 07803/9254916 oder 0173/6195406

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, Tel. 07602/91 01-26 
Sabine Riesterer, Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königschaffhausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
badenovaNetz GmbH  08 00 / 2 76 77 67
Andreas Gerhart 01 51 / 10 83 65 57
Störung Abwasser
Andreas Gerhart  01 51 / 10 83 65 57
Stromversorgung
Netze BW GmbH Rheinhausen 08 00 / 3 62 94 77

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-Emmendingen@bw-lv.de
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641/451-3091, -3095, -3025
Außensprechzeit
Endingen (Bürgerhaus, St. Jakobsgässli 4)
Dienstag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Tel. 07641/451-3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken
10.12.2021 Stadt Apotheke Kenzingen 
11.12.2021 Apotheke im alten Rathaus Malterdingen 
11.12.2021 Spitzweg-Apotheke Emmendingen 
12.12.2021 Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim 
12.12.2021 Stadtapotheke am Marktplatz Emmendingen 
13.12.2021 Apotheke im alten Rathaus Malterdingen 
14.12.2021 Rathaus-Apotheke Kenzingen 
14.12.2021 Europa-Apotheke Breisach 
15.12.2021 Stadt-Apotheke Endingen 
15.12.2021 Kronen-Apotheke Teningen 
16.12.2021 Europa-Apotheke Breisach 
16.12.2021 St. Blasius-Apotheke Wyhl 

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Dienstag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum
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Das Rathaus 
informiert 

Was tun als Corona positiv 
getestete Person, Haushalts-
angehöriger oder  
Kontaktperson? 
Sie müssen sich in folgenden Fällen unver-
züglich in häusliche Absonderung bege-
ben:
•	 wenn Sie mittels PCR-Test oder Schnell-

test (auch überwachter selbst vor-
genommener Test) positiv auf SARS-
CoV-2 getestet worden sind,

•	 wenn Sie auf Ihr PCR-Testergebnis war-
ten (gilt nur für Personen, die aufgrund 
von Symptomen oder auf Anordnung 
des Gesundheitsamtes getestet wur-
den),

•	 wenn eine haushaltsangehörige Per-
son Ihnen mitteilt, dass sie mittels PCR-
Test oder Schnelltest positiv auf SARS-
CoV-2 getestet wurde.

In den oben genannten Fällen erfolgt keine 
offizielle Aufforderung zur Absonderung. 
Sie sind verpflichtet sich eigenständig auf-
grund der CoronaVO Absonderung abzu-
sondern. 
Das Gesundheitsamt wird mit positiv getes-
teten Personen, Haushaltsangehörigen und 
weiteren Kontaktpersonen außerhalb von 
Ausbrüchen keinen Kontakt aufnehmen. 
Es ist auch nicht erforderlich, dass Sie sich 
selbst an das Gesundheitsamt wenden. 
 
In der Zeit der Absonderung ist es Ihnen 
grundsätzlich untersagt, Ihre Wohnung 
zu verlassen und Besuch von Personen 
zu empfangen, die nicht Ihrem Haushalt 
angehören. 
 
Antworten auf häufige Fragen zur Corona-Ver-
ordnung Absonderung erhalten Sie auch hier: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/
service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-
und-antworten-rund-um-corona/faq-qua-
rantaene/ 
 
Absonderungsbescheinigung 
beantragen 
Sie sind positiv getestet worden oder hatten 
engen Kontakt zu einer infizierten Person? 
Dann können Sie eine Bescheinigung an-
fordern, die Ihnen die Pflicht zur Isolation 
über den erforderlichen Zeitraum bestätigt. 
Durch die Änderung der CoronaVO-Abson-
derung werden Bescheinigungen über die 
Absonderungspflicht (Quarantäne bzw. Iso-
lation) nur noch auf Antrag ausgestellt. 
Den Antrag finden Sie auf unserer Home-
page unter https://www.sasbach-online.
de/content/rathaus/coronavirus/wichtige-
informationen-fuer-alle-buergerinnen-und-
buerger/ 
 
Sollte sich an Ihrem Testergebnis grund-
sätzliches ändern, sind Sie verpflichtet, dies 
unverzüglich schriftlich der Ortspolizeibe-
hörde unter folgender Mail mitzuteilen: ko-
enig@sasbach.de oder felchner@sasbach.eu 

Einkaufsservice des DRK  
während ihrer Quarantäne 
Liebe Einwohner*innen, 
durch die Pandemie sind oft Ehepaare oder 
Familien zeitgleich in Quarantäne. Aus die-
sem Grund dürfen Sie das Anwesen nicht 
verlassen und benötigen Hilfe beim Einkau-
fen. 
Bei Bedarf erhalten Sie Hilfe über das DRK in 
Form eines kostenlosen Einkaufsservices: 
Sasbach: 
DRK-Arbeitskreis Tel. 07642/926912 oder 
Tel. 0172/1316356 
Jechtingen: 
DRK Ortsverband Tel. 0173/5951612 
Leiselheim: 
Ortsvorsteherin Liane Müller, 
Tel. 07642/6036, 
E-Mail ov-leiselheim@t-online.de vermittelt 
den Kontakt zu den Helfern des örtlichen 
DRK. 
 
  

Booster-Impfaktion „Moder-
na“ für Einwohner*innen der 
Gemeinde Sasbach 
Am Sonntag, den 19.12.2021 führt die Ge-
meinde Sasbach in Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsarzt Dr. Landerer eine Booster-

Impfaktion mit dem Impfstoff „Moderna“ für 
interessierte Einwohner*innen ab dem 30. 
Lebensjahr durch. Die letzte Impfung muss 
mindestens 5 Monate zurückliegen. 
Da nur eine begrenzte Kapazität an Impfstoff 
vorhanden ist, ist es zwingend erforderlich 
sich im Rathaus unter den Tel. 07642/9101-
19 und 07642/9101- 23 anzumelden. 
 
 

Die Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl sucht ab sofort kunterbunte Verstärkung für die 
Kleinkindgruppe im Kindergarten „Kunterbunt“ im Ortsteil Jechtingen 
 

Erzieher/in (m/w/d) 
oder 

pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
im Sinne des §7 KiTaG 

 
Es erwartet Sie ein engagiertes, offenes und kompetentes Team mit viel Herz und ganz 
viel Freude an der täglichen Arbeit mit den Kindern und Eltern. 
 
Was Sie mitbringen sollten:
•	 abgeschlossene Ausbildung zum/zur Erzieher/in oder alternativ eine pädagogische 

Fachkraftausbildung gem. § 7 KitaG
•	 Einfühlungsvermögen, Geduld und eine hohe Wertschätzung gegenüber den Kin-

dern
•	 Spaß und Interesse am Mitgestalten unserer Konzeption
•	 Belastbarkeit, Teamfähigkeit und hohes persönliches Engagement
 
Wir bieten:
•	 eine unbefristete Teilzeitstelle (70 % Beschäftigungsumfang)
•	 eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

TVöD SuE.
•	 Gestaltungsspielraum, um eigene Interessen und Fähigkeiten miteinzubringen
•	 regelmäßige Teampflege
•	 Fort und Weiterbildungen
 
Haben Sie Lust unseren Kindergarten mit Ihrem Tun, Ihren Ideen und Ihrem Engage-
ment noch etwas bunter zu machen? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen bis spätestens 07.01.2022 an das Bürgermeisteramt Sasbach, 
Hauptstr. 15, 79361 Sasbach am Kaiserstuhl oder per E-Mail an rathaus@sasbach.eu . 

Für weitere Informationen steht Ihnen die Kindergartenleitung Frau Jehle 07662-1720 
sowie Frau Chrobok vom Personalamt 07642-910128 gerne zur Verfügung.  
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Wasserzählerablesung 2021 
Wie bereits berichtet, sind die Zählerstände von den Hausei-
gentümern selbst abzulesen und bis zum 16.12.2021 zurück-
zumelden. Von unserem Servicepartner, der Firma Co-met 
GmbH aus Saarbrücken, haben Sie dazu eine Ablesekarte er-
halten. 
Bitte vergleichen Sie bei Ablesung Ihre Zählernummer auf der 
Ablesekarte mit der Zählernummer am Wasserzähler. Nach-
dem Sie die Zählerstände abgelesen haben, stehen Ihnen 
verschiedene Rückmeldemöglichkeiten zur Verfügung. Diese 
sind im Anschreiben aufgeführt. Erstmals steht in diesem Jahr 
auch die Rückmeldung per WhatsApp zur Verfügung. Sie kön-
nen die Ablesekarten selbstverständlich auch in den Briefkas-
ten bei der Finanzverwaltung, Hauptstr. 16 einwerfen. 

Wir bitten Sie, den auf 16.12.2021 terminierten Abgabe-
termin einzuhalten, da wir ansonsten die zu spät bzw. nicht 
gemeldeten Zählerstände auf Basis der Vorjahresverbräuche 
schätzen müssen. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Schneider (Tel. 07642/9101-
26 oder per e-mail unter Schneider@sasbach.eu ) gerne zur 
Verfügung. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns herzlich. 

Rechnungsamt 

Jeden Donnerstagnachmittag ab 15.30 Uhr bis ca. 18.30 Uhr habe ich 
für alle Gemeinden Sprechstunde im Büro in Ettenheim. 
Tel: 07822- 300160. Email: a. schulz@landkreis-emmendingen.de 

Losverzeichnis Sasbach
Los-Nr.: Rm Holzart Anschlag

1 10 Es /Hlbh S/L 120 Sponeck Parkplatz

2 10 Es /Hlbh S/L 120 Jechtingen und

3 10 Es /Hlbh S/L 120 Vorlandweg

4 10 Es /Hlbh S/L 120

5 10 Es /Hlbh S/L 120

6 10 Es /Hlbh S/L 120

7 5 Es /Hlbh S/L 60

8 5 Es /Hlbh S/L 60

9 10 Kie/ Bu S/L 120

10 10 Kie/ Bu S/L 120

11 10 Kie/ Bu S/L 140

12 10 Kie/ Bu S/L 140

13 10 Kie/ Bu S/L 140

14 10 Kie/ Bu S/L 120

15 5 Kie/ Bu S/L 60

Losverzeichnis Sasbach
Los-Nr.: Rm Holzart Anschlag

Es S/L 100

Es S/L 80

Es S/L 80

Es S/L 80

Es S/L 80

Brennholzverkauf Gemeindewald Sasbach 
Eine Brennholzversteigerung für den Gemeindewald Sasbach fin-
det, Corona bedingt, nicht statt. Die Brennholzlose werden frei ver-
geben oder, bei mehreren Interessierten für das gleiche Los, verlost. 
Schlagraum kann ab sofort bei RL Alex Schulz angemeldet werden. 
 
Brennholz lang/ Polterholz kann noch angemeldet werden. Der Fest-
meter kostet 50.-€. 
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Freiwillige Feuerwehr 
Gesamtwehr

Liebe Mitbürger der  
Gemeinde Sasbach, 
die Freiwillige Feuerwehr möchte Sie über 
die besonderen Gefahren in der Advents- 
und Weihnachtszeit informieren, welche 
durch Adventsgestecken/-Kränzen sowie 
Weihnachtsbäumen ausgehen können. 

- Nur frische Adventsgestecke/-Kränze und 
Weihnachtsbäume aufstellen und nicht 
länger als notwendig in der Wohnung las-
sen. 

- Fester, stabiler und sicherer Standort auf 
nicht brennbaren Unterlage sowie geeig-
nete Weihnachtsbaumständer mit Was-
serbehälter verwenden. 

- Auf ausreichend Abstand zu Öfen und 
Heizkörper achten, des Gleiche gilt für Ab-
stände zu leicht brennbaren Materialien 
z.B. Gardinen Vorhänge, Polstermöbel. 

- Verwenden Sie möglichst wenig oder kei-
ne brennbare Weihnachtsdekoration. 

- Wunderkerzen gehören nicht in die Ad-
ventsdekoration und Weihnachtsbäume, 
auch keine brennbaren Kerzenhalter. 

- Brennende Kerzen nicht unbeaufsichtigt 
lassen. 

- Kerzen nicht unmittelbar unter Zweigen 
anbringen, einen Mindestabstand von 40 
cm einhalten. 

- Kerzen nicht ausbrennen lassen. 
- Nichtabtropfende Kerzen verwenden. 
- Empfehlenswert ist die Verwendung von 

elektrischen VdE-geprüften Kerzen; aller-
dings sollten diese nicht durch Dauerbe-
trieb überlastet werden (Herstelleranga-
ben beachten). 

- Zündhölzer und Feuerzeuge gesichert vor 
Kindern aufbewahren. 

- Geeignete Löschmittel bereitstellen, z.B. 
Eimer mit Wasser, Feuerlöscher mit dem 
Löschmittel Wasser. Der Einsatz eines 
Pulverlöschers zieht meist erhebliche Ver-
schmutzungen nach sich. 

- Verstellen Sie nicht ihre Fluchtwege wie 
Türen und Fenster, um im Brandfall den 
Raum gefahrlos verlassen zu können. 

Maßnahmen im Brandfall, wenn eigene 
Löschversuche erfolglos waren: 
- Raum verlassen. 
- Türen schließen. 
- Feuerwehr über den Notruf 112 alarmie-

ren. 
- Wohnung/Haus verlassen. 
- Mitbewohner warnen. 
- Eintreffen der Feuerwehr abwarten und 

diese in die örtlichen Gegebenheiten ein-
weisen. 

 
Bleiben Sie Gesund! 

Wir wünschten Ihnen eine ruhige und be-
sinnliche Advents-und Weihnachtszeit. 
 
Herzlichst die Freiwillige Feuerwehr 
Gemeinde Sasbach 
Kommandant Domenic Ehret 

Wichtige  
Mülltermine

Abfuhr Papiertonne 
Dienstag, 14.12.2021

Abfuhr Gelber Sack 
Mittwoch, 15.12.2021 
 
 

Aus den Schulen

Gymnasium Kenzingen 
Tag der offenen Tür 
am 05.02.2022 von 10:00 - 14:00 Uhr 
 
 

Landratsamt 
Emmendingen

Kreisimpfstützpunkte von 
Montag bis Samstag geöffnet 
Im Landkreis Emmendingen sind zwei Impf-
stützpunkte in Waldkirch und Kenzingen in 
Betrieb. 
Dort werden täglich außer sonntags Er-
stimpfungen, Zweitimpfungen und Drit-
timpfungen angeboten. Beide Einrichtun-
gen sind von Montag bis Freitag von 15:00 
bis 19:00 Uhr sowie jeden Samstag von 10:00 
bis 14:00 Uhr geöffnet. Sie können von allen 
Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises 
unabhängig vom Wohnort genutzt werden. 
Ein dritter Impfstützpunkt in Emmendingen 
wird derzeit vorbereitet. 
Der Kreisimpfstützpunkt Waldkirch befindet 
sich in der Stadthalle in der Hindenburgstra-
ße 4. Der Kreisimpfstützpunkt Kenzingen ist 
im früheren Kreisimpfzentrum (ehemaliger 
Aldi-Markt) in der Industriestraße 26 ein-
gerichtet. Für den Besuch der beiden Impf-
stützpunkte ist keine Reservierung erforder-
lich, zur Regelung der Reihenfolge werden 
Wartemarken ausgegeben. 
Die Impfungen erfolgen für unter 30-Jähri-
ge mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer, 
Personen über 30 erhalten den Impfstoff 
Moderna. Wer mit Johnson & Johnson ge-
impft wurde, kann nach einem Abstand von 
vier Wochen eine Boosterimpfung erhalten. 
Impfungen sind für Personen ab 12 Jahren 
möglich, jüngere Kinder werden bis auf Wei-
teres nicht in den Kreisimpfstützpunkten 
geimpft. Zwischen der Zweit- und Drittimp-
fung soll der zeitliche Abstand in der Regel 
mindestens sechs Monate betragen. 
Zur Impfung sollten der Personalausweis 
oder die Versicherungskarte sowie, wenn 
vorhanden, das Gelbe Impfbuch mitge-
bracht werden. Als Nachweis zur erfolgten 
Impfung gibt es beim Verlassen des Krei-
simpfstützpunktes einen Ausdruck mit dem 
QR-Code, der für den digitalen Impfnach-
weis auf die Covid- oder Corona-App ver-
wendet werden kann. Weitere Infos: 
www.landkreis-emmendingen.de

Besuche im Kreiskrankenhaus 
weiterhin möglich 
Im Kreiskrankenhaus Emmendingen sind 
Besuche weiterhin möglich. Allerdings 
können Besucherinnen und Besucher seit 
dem 2. Dezember nur dann einen nahen 
Angehörigen oder Patienten im Kreiskran-
kenhaus besuchen, wenn sie geimpft oder 
genesen sind und zusätzlich einen negati-
ven Test vorlegen können, es gilt somit die 
2G-plus Regel. Der Antigenschnelltest darf 
nicht älter als 24 Stunden sein, möglich sind 
auch PCR-Tests, die bis zu 48 Stunden gel-
ten. Zusätzlich zum Test- und Impfnachweis 
ist das Vorlegen eines Ausweisdokuments 
erforderlich. Weiterhin gilt, dass pro Patient 
und Tag ein Besucher das Krankenhaus be-
suchen darf. Während des gesamten Aufent-
halts muss eine FFP2-Maske getragen wer-
den. Die Besuchszeiten sind von Montag bis 
Sonntag jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Für die Besucherinnen und Besucher des 
Kreiskrankenhauses hat das Landratsamt in 
Zusammenarbeit mit einem privaten An-
bieter eine Teststation vor dem Hauptein-
gang des Kreiskrankenhauses eingerichtet, 
die von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet ist. Die 
Tests sind kostenlos.

Pflegedürftige und Ältere  
suchen Gastfamilie 
Das Projekt „Herbstzeit“ sucht in Koopera-
tion mit dem Landratsamt Emmendingen 
aufgrund hoher Nachfrage Gastfamilien 
– auch Einzelpersonen oder Paare – die be-
reit sind, einen älteren Menschen bei sich 
zuhause aufzunehmen, der aufgrund alters-
bedingter Beeinträchtigungen und Pflege-
bedürftigkeit nicht mehr im eigenen häus-
lichen Umfeld leben kann. Damit soll ein 
generationenübergreifendes Zusammenle-
ben ermöglicht werden. Die Pflegepersonen 
brauchen keine spezielle Ausbildung, pfle-
gerische Vorerfahrung ist jedoch von Vorteil. 
Zur Entlastung kann auch ein Pflegedienst 
zugezogen werden. Das Pflegeverhältnis 
wird von der „Herbstzeit – Betreutes Woh-
nen für alte Menschen in Familien“ fachlich 
begleitet. Es gibt ein Entgelt von ca. 1.000 
Euro zzgl. Pflegegeld, je nach Pflegegrad. 
Gastfamilien/ Pflegepersonen oder Paare, 
die sich für die Aufnahme eines alten Men-
schen interessieren, erhalten weitere Infor-
mationen bei Klemens Jörger, Herbstzeit ge-
meinnützige GmbH, Tel. 07641/967 159-0, 
www.herbstzeit-bwf.de. 
 

 

Kirchliche  
Nachrichten

Evangelische
Kirchengemeinde

Gottesdienste 
Samstag, 11.12.2021 
19.00 Uhr  Ev. Gottesdienst in der kath. 

Kirche St. Martin in Sasbach 
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Sonntag, 12.12.2021, 
3. Advent – Gottesdienste 
09.30 Uhr  Leiselheim 
10.30 Uhr  Königschaffhausen 
 
Mittwoch, 15.12.2021 
16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht 
  – online 
 
Sonntag, 19.12.2021, 
4. Advent – Gottesdienste 
09.30 Uhr  Königschaffhausen 
10.30 Uhr  Leiselheim 
 
Kontakt zum Pfarramt 
Sie erreichen uns Dienstag, Mittwoch, Don-
nerstag von 09.00 bis 11.00 Uhr 
telefonisch: Tel. 07642/3203, per E-Mail: koe-
lei@kbz.ekiba.de, Homepage:
www.eki-koelei.de 
 
 

Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

St. Blasius, Wyhl • St. Martin, Sasbach
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen

10.12.2021 - 17.12.2021 

Freitag, 10.12.2021 
S 18.30 Uhr Rorate 
 
Samstag, 11.12.2021 
L 07.30 Uhr Marienmesse 
W 18.00 Uhr Familiengottesdienst zum 
  3. Advent Vorstellung der 
  Erstkommunionkinder; 
  mitgestaltet von der 
  Musikgruppe 
S 19.00 Uhr ev. Gottesdienst 
 
3. Adventssonntag, 12.12.2021 
S 08.30 Uhr 3. Advent 
J 10.00 Uhr 3. Advent 
J 16.30 Uhr Adventsandacht f. Familien 
 
Montag, 13.12.2021 
L 19.00 Uhr Heilige Messe mit 
  Marienweihe 
 
Dienstag, 14.12.2021 
J 17.30 Uhr Anbetung 
J 18.30 Uhr Heilige Messe 
 
Mittwoch, 15.12.2021 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
 
Donnerstag, 16.12.2021 
W 17.30 Uhr Anbetung 
W 18.30 Uhr Heilige Messe mit Bußfeier 
 
Freitag, 17.12.2021 
S 18.30 Uhr Heilige Messe mit Bußfeier 

Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
Rosenkranzgebet: T
äglich außer Samstag 18.00 Uhr
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg: 
Sonntag 15.00 Uhr.
Samstags u. Mittwochs n. d. Heiligen Messe
 

Kath. Pfarrgemeinde St. Cosmas u. 
Damian, Jechtingen 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 17.00 Uhr, außer Dienstag 18.00 Uhr
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 17.25 
Uhr

E-Mail: sasbach@am-litzelberg.de
Frau Pinschack 07642/1445
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 Uhr 
- 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr

Sprechzeiten mit Herr Pfarer Schneider 
und/oder Gemeindereferentin Frau Lijun 
Wang im Pfarrhaus in Sasbach: 
Mittwoch 15.12. v. 15.30 Uhr – 17 Uhr 
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Ter-
min über die Pfarrbüros. 
 
Jechtingen, St. Cosmas u. Damian Kirche: 
Musikalische Adventsandacht für Familien 
am Sonntag, 12.12. um 16.30Uhr 
Jedes Kind darf ein selbstgebastelter Stern 
zum Aufhängen mitbringen. 
 
 

Sonstiges

Ettenheim impft 
Impfen ohne Anmeldung & lange Warte-
zeiten 7 Tage die Woche im Stadt-Impf-
Stützpunkt Ettenheim 
Als Ergänzung zum Impfangebot der nieder-
gelassenen Ärzte hat die Stadt Ettenheim in 
enger Kooperation mit Ettenheimer Ärzten 
und dem Ortenau Klinikum in Eigenregie 
den Stadt-Impf-Stützpunkt Ettenheim 
eingerichtet. Er befindet sich in der ehema-
ligen Augenstation des Ettenheimer Kran-
kenhauses, Robert-Kochstraße 15, 77955 
Ettenheim. 
Der Stadt-Impf-Stützpunkt ist täglich von 
Montag bis Freitag von 16-20 Uhr und am 
Samstag und Sonntag von 8 bis 18 Uhr ge-
öffnet. 
 
Das Besondere: Keine langen Wartezei-
ten und keine Anmeldung erforderlich. 
Denn mit Öffnung des Stützpunktes um 16 
Uhr bzw. 8 Uhr werden Impfzeiten für den 
aktuellen Tag an die Anwesenden ausgege-
ben, so kann man nochmal nach Hause ge-
hen oder Einkäufe erledigen. Termine gibt 
es nur vor Ort - nach dem Motto „Wer zuerst 
kommt mahlt zuerst“. 
Es werden Erst-, Zweit und Auffrischimpfun-
gen für alle ab 12 Jahren angeboten. Es wird 
grundsätzlich Moderna verimpft, für Men-
schen unter 30 Jahren Biontech. 
 
Mitzubringen sind der Impfpass, die Kran-
kenversichertenkarte und die ausgefüllten 
Unterlagen (u.a. Anamnese und Einver-
ständniserklärung – zum Download auf 
Homepage Stadt Ettenheim bzw. des RKI) 
 
Weitere Informationen unter 
https://www.ettenheim.de/ettenheim-
impft oder telefonisch bei der Corona-Hot-
line der Stadt Ettenheim 07822 432-160. 

Deutsche Rentenversicherung 
Wichtige Arbeit für die Gesellschaft 
»Unsere Gesellschaft würde gar nicht funk-
tionieren, wenn wir das Ehrenamt nicht hät-
ten«, sagt Martin Kunzmann, alternierender 
Vorsitzender des Vorstands der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) Baden-Württem-
berg. Die Mitglieder der Selbstverwaltung 
der DRV Baden-Württemberg, also Vorstand 
und Vertreterversammlung sowie Versicher-
tenberaterinnen und –berater, werden für 
ihre Tätigkeit nicht bezahlt. Sie leisten wich-
tige freiwillige und uneigennützige Arbeit. 
Dieses Engagement ehrenamtlicher Helfe-
rinnen und Helfer ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und für das Funktionieren des 
Gemeinwesens. Ihre Arbeit wird deshalb am 
5. Dezember, dem internationalen Tag des 
Ehrenamts, gewürdigt.
Die in die Selbstverwaltungsorgane gewähl-
ten Mitglieder, also Vertreterversammlung 
und Vorstand, entscheiden über wesent-
liche Dinge der Rentenversicherung. Sie 
verabschieden den Haushalt, kontrollieren 
die Arbeit der hauptamtlichen Geschäfts-
führung, wählen die Mitglieder der Wider-
spruchsausschüsse und die Versichertenbe-
raterinnen sowie -berater und entscheiden 
alle grundsätzlich wichtigen Fragen des 
Rentenversicherungsträgers. Das betrifft die 
Bereiche Finanzen, Leistungen, Organisati-
on, Personal, Rehabilitation und viele ande-
re mehr. Die ehrenamtlichen Mitglieder der 
Selbstverwaltung gestalten auf diese Wei-
se die Rentenversicherung mit. Das heißt, 
Selbstverwaltung ist ein tragendes Prinzip 
der Rentenversicherung. »Die Rente und 
die Rentenversicherung sind der Kitt unse-
rer Gesellschaft. Die Lebensleistung muss 
sich im Alter widerspiegeln«, so Kunzmann. 
»Meine Arbeit in der Selbstverwaltung ist 
mir ganz wichtig. Es macht mir großen Spaß 
für Menschen etwas zu bewirken.«
Auch die über 100 ehrenamtlich tätigen 
Versichertenberaterinnen und -berater der 
DRV Baden-Württemberg leisten - gerade 
auch in den schwierigen Zeiten der Corona-
Pandemie - in ihrer Freizeit enorm viel, um 
den Menschen alle notwendige Unterstüt-
zung in den Belangen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zukommen zu lassen. Sie 
helfen bei Fragen rund um Renten- und Re-
habilitationsangelegenheiten und nehmen 
Rentenanträge auf.

Zahl der Neu-Rentner in Ba-
den-Württemberg gestiegen 
Die Zahl der neuen Rentnerinnen und Rent-
ner in Baden-Württemberg ist weiter gestie-
gen: Mit 167.313 Neu-Rentnern waren es im 
Jahr 2020 genau 7.622 Personen mehr als 
im Vorjahr. 104.647 der neuen Ruheständler 
bekamen eine Altersrente, 17.994 eine Rente 
wegen Erwerbsminderung und 44.672 Perso-
nen eine Hinterbliebenenrente. Bei den neuen 
Altersrenten lag der durchschnittliche Zahl-
betrag bei 1.044,19 Euro. Ende 2020 lebten 
in Baden-Württemberg insgesamt 2.892.069 
Personen, die von der Deutschen Rentenversi-
cherung eine gesetzliche Rente bezogen.
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2020 gingen 45.256 Personen erst mit Er-
reichen der Regelaltersgrenze in Rente. Das 
Rentenalter für die Regelaltersrente liegt 
zurzeit – für den Geburtsjahrgang 1956 – bei 
65 Jahren und zehn Monaten. Bis 2031 steigt 
die Regelaltersgrenze schrittweise auf 67 
Jahre. 34.635 Neurentenbezieher erhielten 
eine abschlagsfreie Altersrente für beson-
ders langjährig Versicherte, vorausgesetzt 
sie vollendeten die Altersgrenze von 63 Jah-
ren und 8 Monate (Geburtsjahrgang 1956) 
bzw. von 63 Jahren und 10 Monate (Ge-
burtsjahrgang 1957) und zahlten 45 Jahre in 
die Rente ein. Eine Altersrente für langjährig 
Versicherte bekamen rund 18.278 Frauen 
und Männer. Diese Rente wird mit Abschlä-
gen frühestens ab Erreichen des 63. Lebens-
jahres gezahlt. Erforderlich ist eine Versiche-
rungszeit von mindestens 35 Jahren. Der 
dauerhafte Abschlag beträgt 0,3 Prozent für 
jeden Monat Rentenbezug vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze.

 

EnBW 
E-Autos zuhause laden - 
Tipps zur heimischen Ladestation 
Immer mehr Menschen in Baden-Württem-
berg planen, ein Elektroauto zu kaufen. Da-
bei wirft vor allem das Laden zuhause viele 
Fragen auf. Das betrifft sowohl das Anmel-
den als auch das Installieren der Ladestati-
on. Hierzu hat die Netze BW GmbH nützliche 
Informationen zusammengestellt: 
Auf der sicheren Seite: Beim Einbau auf Pro-
fis setzen 
Bürgerinnen und Bürger, die eine Wallbox 
bei sich installieren wollen, sollten sich als 
erstes an einen Elektroinstallateur ihrer Wahl 
wenden, da nur dieser die Elektroinstallation 
des Gebäudes kennt bzw. einschätzen kann. 
Er berät auch, welche Ladeinfrastruktur für 
die individuellen Anforderungen passend 
wäre. Zusätzlich kümmert er sich um die 
Schnittstelle zum örtlichen Netzbetreiber 
bzw. Energieversorger. 

Wallbox: 
Mehr Sicherheit, weniger Ladeverluste 
In aller Regel sind weder die gängigen Haus-
halts- oder Schuko-Steckdosen (230 V) noch 
die Elektroinstallation dahinter darauf aus-
gelegt, über mehrere Stunden so viel Leis-
tung abgeben zu müssen, wie für das Laden 
des Elektroautos benötigt wird. Hier bieten 
Wallboxen mehr Sicherheit, sind sparsamer 
und ermöglichen – bei optionaler Instal-
lation eines separaten Stromzählers - die 
individuelle Auswahl eines Stromanbieters. 
Zudem ist mit Wallboxen ein Lademanage-
ment möglich, das den bestehenden Netz-
anschluss durch eine intelligente Steuerung 
optimal ausnutzt. 

Ladestation anmelden 
Für die Netzbetreiber ist es wichtig zu wis-
sen, wie sich die Anforderungen ans Strom-
netz durch das vermehrte Laden von E-Fahr-
zeugen entwickeln. Wenn die Ladestation 
eingebaut wird, muss sie daher beim zu-
ständigen Netzbetreiber gemeldet werden. 
Für viele Kommunen in Baden-Württemberg 
ist das die Netze BW. Sie prüft vorab, ob der 

Netzanschluss entsprechend der höheren 
Leistungsanforderung ertüchtigt werden 
muss. In manchen Fällen ist darüber hinaus 
eine Verstärkung des Stromnetzes notwen-
dig. Übrigens: Ladeeinrichtungen mit einer 
Anschlussleistung bis einschließlich 12 kW 
sind meldepflichtig, bei Ladeeinrichtung 
mit einer Leistung von mehr als 12 kW gilt 
eine Anmelde- und Genehmigungspflicht. 
Weitere Informationen und Hinweise sind 
auch auf der Homepage der Netze BW zu 
finden. Dort kann man zudem die Wallbox 
fürs E-Auto online anmelden als auch mit 
Hilfe einer Onlinesuche einen geeigneten 
Elektroinstallateur aus der Region finden. 
www.netze-bw.de/netzanschluss/elektro-
mobilitaet-zuhause 
 
  

SWEG 
Zusätzlicher Schulbus entlastet mor-
gendlichen Schienenverkehr von Ober-
rotweil nach Breisach 
Regelung gilt vom 6. bis 22. Dezember 
2021 
Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-
GmbH (SWEG) setzt im Auftrag des Landes 
Baden-Württemberg auf der westlichen 
Kaiserstuhlbahn auf der Linie S5 im mor-
gendlichen Schülerverkehr von Montag, 6. 
Dezember, an einen zusätzlichen Bus ein 
– damit die Fahrgäste mehr Abstand zuein-
ander halten können. Die Fahrt beginnt um 
7.31 Uhr am Bahnhof in Oberrotweil und 
geht direkt zum Breisacher Bahnhof, wo der 
Bus um 7.45 Uhr ankommt. Der Verstärker-
bus verkehrt vorher als Linie 104 von Sche-
lingen (Abfahrt: 7.10 Uhr) nach Oberrotweil 
Bahnhof (Ankunft: 7.20 Uhr). Die Schüler aus 
diesem Bus Richtung Breisach müssen somit 
in Oberrotweil nicht in die S5 umsteigen. So-
fern in diesem Bus am Bahnhof Oberrotweil 
noch Sitzplätze frei sind, kann er weitere 
Passagiere aufnehmen. 
Die zusätzliche Fahrt entlastet den Zug 
88439 (Abfahrt Riegel-Malterdingen um 
7.06 Uhr, Ankunft Breisach um 7.38 Uhr). 
Zum Einsatz kommt ein Reisebus des Unter-
nehmens Schaber-Reisen aus Ihringen. Die 
zusätzlichen Busfahrten werden an Schulta-
gen bis einschließlich Mittwoch, 22. Dezem-
ber 2021, angeboten. 

Unterstützung lokaler Partner sehr wich-
tig 
„Wir arbeiten hart, um zusätzliche Busse 
überall dort zur Verfügung zu stellen, wo 
diese notwendig sind“, erläutert Konstantin 
Egert, Leiter des SWEG-Busbetriebs. Auf-
grund der Komplexität des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs gelingt dies jedoch nicht 
immer. Häufig ist die Unterstützung lokaler 
Partner wichtig, die aber auch erst einmal 
Fahrer und Fahrzeuge zur Verfügung stellen 
müssen. Darüber hinaus muss zur Finanzie-
rung Rücksprache mit den jeweiligen Aufga-
benträgern gehalten werden. „Ein Rechtsan-
spruch auf zusätzliche Busse bei Überfüllung 
besteht generell nicht“, macht Egert deut-
lich. Die Corona-Pandemie lässt sich nur 
bekämpfen, wenn alle gemeinsam an einem 
Strang ziehen. So hilft es sehr, wenn Schüler 
nicht das zeitlich passendste Verkehrsmit-

tel nehmen, sondern gegebenenfalls – wo 
möglich – einen Zug beziehungsweise Bus 
früher oder später. „Das sorgt für ein Abfla-
chen der Spitzenbelastungen“, sagt Kons-
tantin Egert. Für kurze Strecken sei auch das 
Fahrrad eine umweltschonende Alternative. 

Corona-Schutzmaßnahmen beachten 
Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gilt 
für Personen ab dem sechsten Lebensjahr 
die 3G-Regel in Bussen und Bahnen – aus-
genommen sind Schüler. Daneben besteht 
weiterhin die Pflicht zum Tragen einer me-
dizinischen oder FFP2-Maske in allen Zü-
gen und Bussen sowie an den Haltestellen, 
sobald ein Mindestabstand von 1,50 Meter 
nicht eingehalten werden kann. „Wir bitten 
unsere Fahrgäste um gegenseitige Rück-
sichtnahme und die konsequente Einhal-
tung der Regeln“, sagt Egert. 
 
 

RVF 
Ab 12.12.2021: Neuer Fahrplan für Bus 
und Bahn im Regio-Verkehrsverbund 
Freiburg (RVF) 
Am 12. Dezember tritt der Fahrplan für das 
Jahr 2022 im Regio-Verkehrsverbund Frei-
burg (RVF) in Kraft. Nachdem in den vergan-
genen Jahren meist große Baumaßnahmen 
im Zuge des Ausbau-Projekts Breisgau-
S-Bahn-2020 sowie der fortschreitende 
Stadtbahnausbau die Fahrpläne prägten, 
beinhaltet der diesjährige Fahrplanwechsel 
relativ wenige Änderungen. 
 
Mehr Angebot im ländlichen Raum 
Lenzkirch wird künftig an allen Wochenta-
gen im Stundentakt auch bis Mitternacht 
mit Bussen erreichbar sein. An Wochenen-
den gibt es zudem frühere Verbindungen 
zwischen Lenzkirch und Neustadt als bis-
lang. Auch die Gemeinde Biederbach im 
Landkreis Emmendingen erhält an allen Wo-
chentagen einen Stundentakt. 
Weitere Orte sollen im Laufe des Jahres 
2022 ein mindestens stündliches Angebot 
erhalten. Ähnliche Ausweitungen sollen 
sukzessive im ganzen RVF-Verbundgebiet 
vorgenommen werden und sich dabei am 
künftigen Nahverkehrsplan orientieren. 
 
Stadt Müllheim 
Die Heliosklinik in Müllheim wird neben der 
Linie 111 künftig auch durch die Linie 261 an 
den Bahnhof Müllheim sowie von und nach 
Sulzburg und Heitersheim angebunden. Zur 
besseren Orientierung erhält die Haltestelle 
„Verkehrsamt“ künftig zwei neue Namen. 
Die beiden Haltepositionen in der Werder-
straße – hier halten die Linien 111, 261 und 
245 – werden in „Markgräfler Platz“ umbe-
nannt. Die beiden südlichen Haltepositio-
nen – an diesen hält die Linie 264 – erhalten 
den Namen „Östliche Allee“. 
 
Stadt Freiburg – Stadtbahn Waldkircher 
Straße 
Die Bauarbeiten zur Verlegung der Stadt-
bahntrasse von der Komtur- in die Waldkir-
cher Straße schreiten zügig voran, sodass 
voraussichtlich ab April 2022 der Gleisan-
schluss an das bestehende Straßenbahn-
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netz erfolgen kann. Hierfür muss der Betrieb 
auf den Linien 2 und 4 unterbrochen wer-
den; es wird ein Schienenersatzverkehr im 
Freiburger Norden bis zum Ende der Som-
merferien erforderlich. Direkt anschließend 
werden in der Friedhofstraße Kanalarbeiten 
und Arbeiten für die Radvorrangroute „FR2“ 
durchgeführt, wodurch die Stadtbahnlinie 2 
bis Mitte 2023 in ihrem nördlichen Abschnitt 
nicht fahren kann und durch Busse ersetzt 
wird. Je nach Baufortschritt kann es zudem 
zu Änderungen und Umleitungen der von 
Norden nach Freiburg führenden Regional-
buslinien kommen. 
 
Rheintalbahn 
Das im Juni 2020 in Betrieb gegangene 
Regionalzug-Konzept zwischen Offenburg 
und Basel bleibt im Grundsatz unverändert. 
Neu ist, dass es nun an Sonntagen – nicht je-
doch an Feiertagen – wieder Durchbindun-
gen von Mulhouse bzw. Münstertal nach 
Freiburg Hbf und zurück geben wird. Dies 
ist möglich, da ein bislang in dieser Zeitla-
ge verkehrender ICE im neuen Fahrplan an 
Sonntagen nicht fährt und somit Platz für 
den Nahverkehr schafft. 
 
Elztalbahn 
Der bereits zum 14. November eingeführte 
Fahrplan der S2 bleibt im Grundsatz unver-
ändert. Lediglich die Fahrt um 17:10 Uhr 
ab Freiburg Hbf wird dann bis Elzach ver-
längert, wofür die Fahrt um 14:05 Uhr ab 

Freiburg Hbf bereits in Bleibach endet. Die 
auf den S-Bahn-Fahrplan abgestimmten 
Regionalbuslinien werden nochmals um-
fangreich in ihren jeweiligen Abfahrtszeiten 
angepasst; hierbei flossen die Erfahrungen 
und Rückmeldungen der ersten vier Wo-
chen nach Inbetriebnahme der hinteren 
Elztalbahn sowie soweit bereits möglich die 
Anliegen der ansässigen Schulen in die Pla-
nungen ein. 

Fahrpläne 2022 – 
immer aktuell in der App 
Ihren aktuellen Fahrplan finden Interessier-
te in den Apps von RVF und VAG: FahrPlan+ 
und VAGmobil. Auf der Website des RVF 
unter www.rvf.de gibt es außerdem eine 
aktuelle Online-Fahrplanauskunft. Diese 
kommt zudem mit neuem Design und ei-
ner verbesserten Suchfunktion daher. In der 
Fahrplansuche unter www.rvf.de/fahrplae-
ne finden sich alle neuen Fahrpläne zum 
Download. 
Wer lieber einen gedruckten Fahrplan in 
Händen halten will, für den gibt der RVF 
zehn regionale Fahrplanhefte heraus. Fahr-
gäste finden damit in ihrem Verkehrsraum 
alle Verbindungen auf einen Blick. Die neu-
en regionalen Fahrplanhefte erhalten Kun-
dinnen und Kunden in Kürze bei den Ver-
kehrsunternehmen des RVF. Sie ersetzen die 
bisherigen „dickeren“ Fahrplanbücher sowie 
die kleinen Fahrplan-Faltkarten. 
 

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau

Vorzeitige Altersrenten 
Anrechnung des Hinzuverdienstes bleibt 
weiterhin ausgesetzt 
Für Bezieher von vorzeitigen Altersren-
ten aus der Alterssicherung der Landwir-
te (AdL) bleiben auch im Jahr 2022 die 
Hinzuverdienstregelungen ausgesetzt. 

Bei etwa 4.000 von insgesamt 115.000 Ren-
tenbeziehern müsste die Landwirtschaft-
liche Alterskasse ohne die Aussetzung der 
Regelungen das Einkommen bei deren vor-
zeitigen Altersrenten berücksichtigen. 

Durch die Änderung des Infektionsschutz-
gesetzes wird in der AdL weiterhin bis Ende 
des Jahres 2022 bei vorzeitigen Altersrenten 
Hinzuverdienst nicht angerechnet. 

Auch in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung bleiben die angehobenen Hinzuver-
dienstgrenzen für vorgezogene Altersren-
ten bis Ende des Jahres 2022 bestehen. 

Ende des redaktione� en Teils





Das könnte auch Ihre 
Weihnachtsgrußanzeige sein...

In 3 Schritten zum Ziel!
1. Wählen Sie ein Motiv aus unserer Musterkollektion 
für Weihnachts- und Neujahrsgrüße 2020/21 unter 
www.primo-stockach.de aus. 

2. Schicken Sie uns Ihr Logo, Ihren Wunschtext und 
die Motivnummer mit Ihren Kontaktdaten per E-Mail 
an anzeigen@primo-stockach.de oder nutzen Sie 
unseren Online-Kalkulator für Weihnachtsgrüße unter 
www.primo-stockach.de.

3. Ziel erreicht! Sie erhalten nach Auftragserteilung 
eine Auftragsbestätigung sowie einen Korrekturabzug 
Ihrer Anzeige.

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Interesse
geweckt?
Gerne stehen Ihnen

unsere Mediaberater mit

wertvollen Tipps
zur Seite.
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Weitere Informationen  erhalten Sie
unter  www.primo-stockach.de. 

MU
STE

RWir sagen DANKE
für das Vertrauen im

zu Ende gehenden Jahr. 

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden  

und Bekannten ein  frohes Weihnachtsfest
und ein glückseliges 2022.

Muster Straße 5
12345 Musterstadt



Corona-Teststation 
Vogtsburg, Kaiserstuhl-Reisen  

Kostenlose Corona-Antigentests, auch für Geimpfte und Genesene! 
Die Tests sind bei Bedarf auch mehrmals pro Woche möglich. 
Hauptstraße 73, Vogtsburg-Oberrotweil. Ohne Voranmeldung 
oder mit Terminreservierung. Zertifikat nach 15 Minuten. 

Täglich 13:00-14:00 Uhr und 17:00-19:00 Uhr. 

Info und Anmeldung unter www.schnelltestbus-vogtsburg.de

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Zuverl. Prospektverteiler ab 13 Jahre (m/w/d) 
für die Verteilung fertig zusammengestellter 

Prospektsets inSasbach gesucht.
Bewerbungszeiten: Mo.-Fr.  08.30 - 17.00 Uhr

Tel. 07822 4462-0 • E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

2 mal 5 Ar Spätburgunderreben 
zu verpachten in Sasbach am Kaiserstuhl 

Tel. 0174 / 219 00 61 



Ski- und Snowboardkurstermine
unter www.sport-saar.de/lokales.shop 


